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RS OGH 1996/5/7 10ObS2078/96b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1996

Norm

BSVG §80

Rechtssatz

Das Fehlen vertraglicher Regelungen ist auch dann anzunehmen, wenn nur für einzelne Gruppen von Versicherten

keine Vertragsregelung - sei es ein Gesamtvertrag oder eine Tarifvereinbarung - besteht.
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